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Auf die an Württemberg und Baden ertheilte Antwort ist es leicht möglich, 
dass die Sache nun nach Frankfurth an den Bundestag gebracht wird. Wenn wir 
von daher auch eine Note bekommen, so glaube ich gleichwohl nicht, dass sie mit 
Drohungen begleitet seyn wird, oder dass strengere Massregeln von dem deut
schen Bund zu gewärtigen sind. Preussen wenigstens hat an Österreich abschlägig 
geantwortet, als Österreich eine Adresse nach Art derjenigen von Württemberg 
und Baden verlangte, um das Verlangen Österreichs zu unterstützen.6

Von Paris und Wien nichts Neues.

6. Sur ces démarches de VA utriche, voir aussi les rapports de Steiger au Conseil fédéral des 11 et 
12 mai 1853 (E 2300 Wien 6).
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Le Chargé d ’affaires d ’Autriche à Berne, L. Karnicki, 
au Conseil fédéral

N  Bern, 21. Mai 1853

Die kaiserliche Regierung hat von dem Inhalte der an den Unterzeichneten k.k. 
Geschäftsträger gerichteten Note des hohen schweizerischen Bundes-Rathes 
vom 4.1. Mts.1 Kenntnis genommen und daraus mit Bedauern ersehen, dass die 
von dem Bundes-Rathe nach längerer Erwägung gefassten Beschlüsse ihren 
gerechten Erwartungen nicht entsprochen haben.

Eben so wenig als der Bundes-Rath sich veranlasst gefunden hat, noch einmal 
den nach seiner Ansicht bereits gelieferten Beweis von der Schuldlosigkeit des 
Cantons Tessin zu führen, eben so wenig kann es in der Absicht der kaiserlichen 
Regierung liegen, die Reihe notorischer Thatsachen zu wiederholen, welche die 
gegen den Canton Tessin ihrerseits ergriffenen Massregeln hervorgerufen und ihr 
den Anlass so wie die Berechtigung gegeben haben, von der Eidgenossenschaft 
ausreichende Bürgschaften für die Zukunft zu verlangen.

Dass dieses Verlangen erst jetzt als eine neue Forderung zu der alten hinzuge
kommen sei und zwar in einer Form, die mit dem ehrenhaften Fortbestehen eines 
selbständigen Staates nicht verträglich wäre, muss durchwegs in Abrede gestellt 
werden.

Gleich in der ersten nach dem Mailänder Attentate dem hohen Bundes-Rathe 
gemachten diesfälligen Mittheilungen2, hat der Unterzeichnete im Namen seiner 
Allerhöchsten Regierung vollkommene Bürgschaften gegen gefährliche, von

1. Cf. N° 174, note 4.
2. Cf. N° 162.
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dem Gebiete der Eidgenossenschaft aus die Sicherheit des Kaiserstaates bedro
hende Unternehmungen verlangt; als die kaiserliche Regierung dann zu ihrem 
Bedauern in den Erwiederungen des Bundes-Rathes jene Bürgschaften, die sie 
vertrauensvoll von seiner kundgegebenen Bereitwilligkeit, seinen völkerrechtli
chen Verpflichtungen in loyaler Weise nachzukommen, erwarten durfte, vergeb
lich gesucht, hat sich das kaiserliche Cabinet genöthigt gesehen, näher zu bezeich
nen, worin dieselben zu bestehen hätten.

Hiedurch der Selbständigkeit der Eidgenossenschaft zu nahe treten zu wollen, 
ist demselben nicht in den Sinn gekommen.

Wohl aber war der Unterzeichnete erst kürzlich im Aufträge seiner hohen 
Regierung in dem Falle, den hohen Bundes-Rathe daran zu erinnern, dass die von 
den Mächten der Schweiz gewährte bevorzugte Stellung ihr auch bestimmte 
Pflichten auferlegt, deren Nichterfüllung letztere in Frage stellen müsste.3

In den Kreis jener speziellen Pflichten gehören aber solche Bürgschaften für 
die Ruhe der Nachbarstaaten, wie sie von der kaiserlichen Regierung verlangt 
und wie sie allgemein als gerecht, billig und gemässigt anerkannt worden sind.

Wenn der hohe Bundes-Rath diese ausdrücklichen Bürgschaften als überflüs
sig darzustellen sich bestrebt, weil sie bereits in den von den eidgenössischen 
Behörden in ihren Beschlüssen ausgesprochenen Grundsätzen enthalten seien, so 
kann die kaiserliche Regierung mit dieser Ansicht sich durchaus nicht einverstan
den erklären.

Vielfache ältere Erfahrungen, so wie die neuesten im Canton Tessin, wo politi
sche Flüchtlinge ohne Zustimmung des Bundes-Rathes geduldet worden sind, 
haben gelehrt, wie leicht in Sachen des Asylrechtes selbst Bundes-Beschlüsse zum 
grössten Nachtheil der Ruhe und Sicherheit der Nachbarstaaten umgangen wer
den können.

Aus dem nämlichen Grunde hat die kaiserliche Regierung auch in Bezug auf 
die Flüchtlingspolizei eine wirksame, noch näher zu bezeichnende Controle 
beansprucht, wobei jedoch keineswegs in ihrer Absicht lag, einen direkten Ein
fluss auf die Abfassung des in Aussicht gestellten neuen Gesetzes über Fremden
polizei, dessen Dringlichkeit übrigens von dem Bundes-Rathe selbst anerkannt 
wird, ausüben zu wollen.

Nachdem jedoch der hohe Bundes-Rath abgelehnt hat, die von der kaiserli
chen Regierung begehrten Bürgschaften zu gewähren, so kann auch die davon 
abhängig gemachte Wiederherstellung des Gränzverkehrs mit Tessin auf die frü
heren Füsse für jetzt nicht Platz greifen und muss der weiteren Entwicklung der 
Ereignisse untergordnet bleiben.

Da ferner unter diesen Umständen die kaiserliche Regierung von einer Fort
setzung der Diskussion ein erspriessliches Resultat zu erwarten nicht vermag, so 
ist auf Allerhöchsten Befehl dem Unterzeichneten die Weisung zugekommen, 
einstweilen den Sitz der Bundes-Regierung zu verlassen und sich nach Wien zu 
begeben.4

3. Cf. N° 173.
4. Considérant qu ’il s ’agissait là d ’une rupture des relations diplomatiques, le Conseil fédéral 
informa Steiger le 23 mai qu ’il devait interrompre toute relation avec le Gouvernement autri
chien (E 2200 Wien 1/39).
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